
 
 
 

Branchenbrief Land- und Forstwirtschaft Dezember 2011 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Ihnen nun vorliegende Branchenbrief möchte Sie über wesentliche, vollzogene oder geplante 
Änderungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht der letzten Monate informieren und Ihnen Anlass bieten, 
auch bestehende Sachverhalte zu überprüfen.  
 
Bitte lesen Sie im Einzelnen: 
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1. Porto, durchlaufender Posten oder Entgelt? 

Kernproblem 
Werbeagenturen, Lettershops etc. übernehmen u. a. den Versand von Prospekten, Flyern usw. 
für ihre Kunden. Dabei wird das Porto zunächst verauslagt und den Kunden anschließend 
weiterberechnet. Umsatzsteuerlich ist zu differenzieren, ob die Weiterbelastung des Portos 
einen durchlaufenden Posten oder einen steuerpflichtigen Bestandteil des Entgelts darstellt. 

Neue Verwaltungsanweisung 
Nach Ansicht der Oberfinanzdirektion (OFD) Frankfurt a. M. kann das Porto nur als 
durchlaufender Posten behandelt werden, wenn der Kunde in Rechtsbeziehungen zur 
Deutschen Post AG tritt. Dies setzt voraus, dass der Kunde als Absender auf dem Brief vermerkt 
ist. Die Weiterbelastung des Portos ist damit als durchlaufender Posten zu behandeln, wenn das 
Unternehmen Briefe für den Auftraggeber versendet, das Porto verauslagt und der Auftraggeber 
als Absender auf den Briefen genannt ist. Ferner dann, wenn der Auftraggeber sich als 
Großkunde bei der Deutschen Post AG anmeldet, die Briefe dort einliefert und er als Absender 
angegeben wird. Verwenden die Unternehmen ihren eigenen Freistempler, so stellt die 
Weiterbelastung des Portos einen durchlaufenden Posten dar, wenn das Unternehmen in den 
Stempel das sogenannte "Klischee" des Auftraggebers einsetzt oder auf andere Weise den 
Kunden, z. B. durch Absenderaufkleber oder Aufdruck des Absenders auf den Umschlag, als 
eigentlichen Absender kennzeichnet. 

Konsequenz 
Seitdem die generelle Steuerbefreiung der Post mit Wirkung vom 1.7.2010 entfallen ist, 
unterliegen Geschäftsbriefe regelmäßig der Umsatzsteuer. Wird der Bruttobetrag nun 
weiterbelastet und handelt es sich hierbei um einen durchlaufenden Posten, darf die in diesem 
Betrag enthaltene Umsatzsteuer nicht gesondert ausgewiesen werden. Wird dies nicht beachtet, 
so schuldet das versendende Unternehmen diese Umsatzsteuer, zusätzlich zu der 
Umsatzsteuer, die für die eigene Dienstleistung fällig wird. Den Kunden kann der 
Vorsteuerabzug aus der Rechnung der Post ermöglicht werden, indem ihnen die 
Originalrechnung der Post ebenfalls weitergeleitet wird. 

2. Kündigung bei Beschäftigung in katholischer Einrichtung wegen Wiederverheiratung 
zulässig? 

Kernfrage 
Für Einrichtungen in konfessioneller Trägerschaft bzw. für Religionsgemeinschaft in ihrer 
Eigenschaft als Arbeitgeber (sogenannte Tendenzbetriebe) gelten besondere arbeitsrechtliche 
Rahmenbedingungen. So darf beispielsweise die Begründung und der Bestand des 
Arbeitsverhältnisses an die Konfessionszugehörigkeit des Arbeitnehmers gekoppelt werden. 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte nun für eine katholische Einrichtung zu entscheiden, ob 
die Wiederverheiratung nach Scheidung einen Kündigungsgrund darstellen kann. 

Sachverhalt 
Der Kläger war als leitender Angestellter einer katholischen Einrichtung tätig, für die die 
Grundordnung des kirchlichen Dienstes galt. Diese lässt Kündigungen aus kirchenspezifischen 
Gründen bei einem schweren Loyalitätsverstoß zu, was u. a. der Abschluss einer nach 
katholischem Kirchen-Verständnis unwirksamen Ehe sein kann. Der Beklagte hatte sich von 
seiner ersten Frau scheiden lassen und sodann seine Lebensgefährtin geheiratet. Hierauf 
reagierte der Arbeitsgeber mit Kündigung; allerdings beschäftigte er auch nicht katholische 
wiederverheiratete Personen in leitender Position. 

Entscheidung 
Das Bundesarbeitsgerichts hielt die Kündigung im Ergebnis (wie auch die Vorinstanzen) für 
unwirksam; allerdings ausschließlich deshalb weil das Interesse an der Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses überwog, nachdem der Arbeitgeber auch andere leitende Angestellte 
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beschäftigte, die nicht katholischer Glaubens- und Sittenlehre entsprachen. Zudem habe der 
Arbeitgeber die Zeit des Zusammenlebens in nichtehelicher Lebensgemeinschaft bei 
gleichzeitiger Nichtscheidung der ersten Ehe toleriert. Das Gericht stellte aber fest, dass die 
Wiederverheiratung dem Grunde nach einen eine Kündigung rechtfertigenden schweren 
Loyalitätsverstoß darstellen könne. 

Konsequenz 
Unabhängig vom konkreten Ausgang des Verfahrens und der Frage, ob das Verhalten des 
Arbeitgebers (noch) "zeitgemäß" war, bestätigt das Bundesarbeitsgericht, dass Tendenzbetriebe 
durchaus die Möglichkeit haben, sich in Teilen eigenes Arbeitsrecht zu geben. 

3. Essgewohnheiten verhindern ermäßigten Steuersatz für Pferde 

Kernaussage  

Die Lieferung von Pferden unterliegt nach dem deutschen Umsatzsteuergesetz (UStG) dem 
ermäßigten Steuersatz. Verantwortlich hierfür ist die Anlage 2 zum UStG, die Pferde als 
begünstigt ausweist. Hierzu zählen auch reinrassige Zuchttiere, nicht jedoch Wildpferde. 
Fraglich war, ob das UStG damit der Intention der Mehrwertsteuersystemrichtlinie der EU 
(MwStSystRL) entspricht, nur die Lieferung von Tieren zu begünstigen, die üblicherweise als 
Nahrungsmittel verarbeitet werden. Diese Frage wurde nun vom Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) entschieden. 

Sachverhalt  
Die Kommission der europäischen Gemeinschaften hatte gegen die Bundesrepublik 
Deutschland geklagt und die Feststellung begehrt, dass Deutschland durch die Anwendung 
eines ermäßigten Mehrwertsteuersatzes auf die Lieferung, Einfuhr und den innergemein-
schaftlichen Erwerb von Pferden, die üblicherweise nicht für die Nahrungs- und 
Futtermittelzubereitung verwendet werden, gegen europäische Mehrwertsteuersystemrichtlinie 
verstoßen hatte. 

Entscheidung  

Der EuGH kam zu dem Ergebnis, dass nur die Lieferungen von Tieren, die gewöhnlich und 
allgemein dem Verzehr dienen, grundsätzlich dem ermäßigten Steuersatz unterliegen. Dies gilt 
z. B. für Schweine, Rinder etc.. Für die Lieferung von Pferden kommt der ermäßigte Steuersatz 
nur zum Tragen, wenn die Lieferung erfolgt, um diese zwecks Produktion von Nahrungs- bzw. 
Futtermitteln zu schlachten. 

Konsequenz  

Die generelle Anwendung des ermäßigten Steuersatzes für die Lieferung von Pferden verstößt 
gegen das Gemeinschaftsrecht. Würden wir mehr Pferde essen, statt auf ihnen zu reiten, wäre 
das Urteil anders ausgefallen. Es ist zu erwarten, dass das UStG nun angepasst wird. Für 
Tierarten, die nicht üblicherweise verzehrt werden, wird dann wohl immer im Einzelfall zu prüfen 
sein, ob deren Lieferung dazu dient, sie Teil der Nahrungskette werden zu lassen. Dies gilt z. B. 
auch für Brieftauben. Generell, d. h. ohne Prüfung, ist der ermäßigte Steuersatz anwendbar für 
Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen. 

4. Umsatzbesteuerung der Veräußerung von Zahlungsansprüchen 

Kernaussage 
Die Veräußerung von Zahlungsansprüchen (ohne Flächen), die einem Landwirt aufgrund der 
Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union (GAP-Reform) zugewiesen 
wurden, unterliegt der Umsatzbesteuerung. Sie ist nicht nach Durchschnittssätzen zu besteuern 
und ist auch nicht steuerfrei. 

Sachverhalt 
Der Kläger ist Landwirt und unterliegt mit seinen Umsätzen der Durchschnittssatzbesteuerung. 
Nach der GAP-Reform stehen ihm Zahlungsansprüche zu. Diese können grundsätzlich durch 
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Verkauf oder jede andere endgültige Übertragung mit oder ohne Flächen veräußert werden. Der 
Kläger verkaufte 18,58 Zahlungsansprüche für insgesamt 6.503 EUR. Der sich hieraus 
resultierende Nettobetrag von 5.464 EUR gab der Kläger als steuerbaren und steuerpflichtigen 
Umsatz an. Das Finanzamt folgte der eingereichten Umsatzsteuererklärung. Hiergegen wehrte 
sich nunmehr der Kläger und begehrte die Anwendung der Durchschnittssatzbesteuerung; 
jedenfalls aber sei der Umsatz nach den Bestimmungen des Umsatzsteuergesetzes (UStG) 
steuerfrei. Der Bundesfinanzhof gab schließlich dem Finanzamt Recht. 

Entscheidung 
Bereits der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die Anwendung der Durchschnitts-
satzbesteuerung nicht anwendbar ist. Diese bezieht sich lediglich auf die Lieferung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder die Erbringung landwirtschaftlicher Dienstleistungen im 
Sinne der Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Die Veräußerung von Zahlungsansprüchen fällt nicht 
hierunter. Auch eine Gewährung der begehrten Steuerfreiheit nach dem UStG kam nicht in 
Betracht, denn nach Auffassung des Bundesfinanzhofs ist die Veräußerung von 
Zahlungsansprüchen kein Fall eines Finanzgeschäftes, so dass die entsprechende Steuer-
befreiungsvorschrift nicht anwendbar ist. Zahlungsansprüche erfordern nämlich beihilfefähige 
Flächen, die zur Aktivierung der Zahlungsansprüche führen können; daneben sind weitere 
Auflagen zu erfüllen. Wegen dieser zusätzlichen Voraussetzungen konnte die umsatzsteuerliche 
Befreiungsvorschrift keine Anwendung finden. 

Konsequenz 
Da die Veräußerung oder sonstige Übertragung von Zahlungsansprüchen gemäß der GAP-
Reform weder ein Tatbestand der Durchschnittssatzbesteuerung ist, noch den 
Steuerbefreiungsvorschriften unterfällt, sind die erhaltenen Entgelte inklusive Umsatzsteuer zu 
werten. Der Zahlungsempfänger schuldet daher die Umsatzsteuer in Höhe des 
Regelsteuersatzes von 19 %. 

5. Landwirtschaftlicher Kleinbetrieb - Abgrenzung zur privaten Gartenbewirtschaftung 

Kernaussage 
Wenn nach der Einheitswertfeststellung ein landwirtschaftlicher Betrieb vorliegt und die Größe 
der bewirtschafteten Fläche die für die Abgrenzung von einer privaten Gartenbewirtschaftung 
entwickelte Grenze (3.000 qm) übersteigt, ist in der Regel auch einkommensteuerrechtlich von 
einem landwirtschaftlichen Betrieb auszugehen. 

Sachverhalt 
Im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge übertrug die Klägerin Grundstücke, die seit Mitte 
der 50er Jahre im Familienbesitz waren, auf ihre beiden Töchter. Ausweislich des Grundbuchs 
waren zu keinem Zeitpunkt Eigentümer mit der Berufsbezeichnung "Landwirt" eingetragen. Der 
Einheitswertakte des Finanzamts war zu entnehmen, dass die Grundstücke einem Betrieb der 
Land- und Forstwirtschaft zugeordnet wurden, da die Voreigentümer jeweils das Halten von 
Vieh, wenn auch im untergeordneten Verhältnis, angegeben hatten. Ob allerdings jemals 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft erklärt wurden, war nicht mehr nachvollziehbar. Das 
Finanzamt stellte im Rahmen der Übertragung der Grundstücke eine steuerpflichtige Entnahme 
fest, weil der Grundbesitz insgesamt land- und forstwirtschaftliches Betriebsvermögen gewesen 
sei. Dies führte zur Aufdeckung stiller Reserven. Die hiergegen gerichtete Klage blieb vor dem 
Bundesfinanzhof erfolglos. 

Entscheidung 
Nach Ansicht der Richter hatte das Finanzamt zu Recht einen landwirtschaftlichen Betrieb 
angenommen. Bei einer Entnahme muss vorweg der Tatbestand des Betriebsvermögens erfüllt 
sein. Hierfür muss der jeweilige Betriebsinhaber selbstständig und nachhaltig tätig sein, sich am 
allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr beteiligen und insgesamt mit Gewinnerzielungsabsicht 
handeln. Landwirtschaft kann auch auf Stückländereien betrieben werden und erfordert keine 
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Mindestfläche; Ausnahme hiervon bildet eine lediglich sehr geringe Nutzfläche. Die 
Finanzverwaltung nimmt dafür aus Vereinfachungsgründen eine Flächengröße von nicht mehr 
als 3.000 qm an, sofern keine Intensivnutzung vorliegt. Nach der Rechtsprechung sind auch 
Beitragszahlungen zur Landwirtschaftskammer sowie zur landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaft Indizien für das Vorliegen eines einkommensteuerrechtlichen Betriebs der 
Landwirtschaft. Selbst die Annahme, dass die Flächen vor Generationen land- und 
forstwirtschaftlichen Zwecken dienten, reicht aus, um einen (ruhenden) Betrieb anzunehmen. 
Damit bleiben die Flächen Betriebsvermögen, solange nicht eine ausdrückliche Entnahme 
erklärt wird. Auch eine Verpachtung, selbst über Jahrzehnte, reicht nicht aus, um den Betrieb als 
aufgegeben zu deklarieren. Hier ist ebenfalls eine unmissverständliche Aufgabeerklärung 
erforderlich. Demnach waren die stillen Reserven der im Streitfall entnommenen Flächen zu 
versteuern. 

Konsequenz 
Es gilt, nach wie vor ein Augenmerk auf einen latent vorhandenen land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieb zu richten. Der Fall zeigt wieder einmal deutlich, dass ruhende Betriebe vorliegen 
können, die bereits durch Vorgenerationen entstanden sind. 

6. Abgrenzung Land- und Forstwirtschaft vom Gewerbe bei Hofladen oder Handelsgeschäft 
Frühere Rechtslage  

Mit BMF-Schreiben vom 18.1.2010 galt hinsichtlich der zeitlichen Anwendung zur Abgrenzung 
der Land- und Forstwirtschaft vom Gewerbe in Zukaufsfällen die Vorgabe, dass die neuen 
Anwendungsregelungen erstmals für Wirtschaftsjahre gelten sollten, die nach dem 30.6.2010 
beginnen. 

Verlängerung der Zeitvorgabe  

Diese zeitliche Vorgabe wurde bereits mit Schreiben des Bundesfinanzministeriums (BMF) vom 
24.6.2010 um ein Jahr verlängert, da noch einige offene Fragen zur Anwendung der 
Neuregelung bestanden und nicht fristgerecht geklärt werden konnten. 

Neues BMF-Schreiben  

Nunmehr hat das Bundesfinanzministerium mitgeteilt, dass die sogenannte Altregelung im Sinne 
der Richtlinie 15.5 Absatz 5 und 6 der Einkommensteuerrichtlinien 2008 bei Verschlechterungen 
weiterhin angewandt werden dürfen. Dies jedoch nur für die Wirtschaftsjahre, die vor der 
Veröffentlichung einer geänderten Richtlinienfassung beginnen. Damit bleibt zunächst ein 
definitiver Umsetzungstermin offen. 

7. Festlegen einer durchschnittlichen Stundenzahl im Monat im Arbeitsvertrag unwirksam  
Rechtslage  

Um Arbeitnehmer flexibler einsetzen zu können, sehen viele (Standard)Arbeitsverträge lediglich 
regelmäßige Rahmenarbeitszeiten vor, ohne jedoch den genauen Beschäftigungszeitraum 
festzulegen. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte nunmehr über die Wirksamkeit einer solchen 
Arbeitszeitklausel zu befinden, die lautete: "Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, im monatlichen 
Durchschnitt 150 Stunden zu arbeiten." 

Sachverhalt  
Der Kläger war auf der Grundlage der vorgenannten Arbeitsvertragsklausel beschäftigt und 
arbeitete tatsächlich durchschnittlich 188 Stunden im Monat. Der geltende Tarifvertrag sah für 
Vollzeitbeschäftigte eine Mindestarbeitszeit von 160 Stunden im Monat vor. Mit seiner Klage 
begehrte der Arbeitnehmer die Feststellung, dass seine monatliche Arbeitszeit dem 
tatsächlichen Beschäftigungsumfang entsprach, bekam aber nur teilweise Recht. 

Entscheidung  

Das Bundesarbeitsgericht hielt die arbeitsvertragliche Klausel schließlich unter dem 
Gesichtspunkt einer unangemessenen Benachteiligung durch Allgemeine Geschäfts-
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bedingungen für unwirksam, weil sie nicht klar und verständlich sei. Insbesondere bleibe der 
Arbeitnehmer über den Umfang seiner Beschäftigung und deren Zeitraum im Unklaren. So sei 
die Klausel nicht so zu verstehen, dass der Kläger 150 Stunden pro Monat zu arbeiten habe; 
vielmehr könne es auch so sein, dass der Arbeitnehmer über einen längeren Zeitraum hinweg 
auf einen Monatsdurchschnitt von 150 Stunden kommen müsse. Im Klageweg könne er aber nur 
die Feststellung bis zur tarifvertraglich festgelegten Mindestarbeitszeit pro Monat erreichen. 

Konsequenz  

Die Entscheidung zeigt, wie genau auf arbeitsvertragliche Formulierungen zu achten ist. Eine 
Klausel, die zu einer Arbeitsleistung von 150 Stunden pro Monat verpflichtet hätte, wäre (wohl) 
wirksam gewesen. 

8. Vorsteuerberichtigung bei Umlaufvermögen 

Rechtslage 
Ändern sich die Verhältnisse, die für den Vorsteuerabzug beim Erwerb von Wirtschaftsgütern 
des Umlaufvermögens maßgebend waren, so ist die Vorsteuer zu berichtigen (§ 15a UStG). 

Sachverhalt 
Kauft ein Kleinunternehmer Ware in 2011, so steht ihm hieraus kein Vorsteuerabzug zu. 
Überschreitet er in 2012 die Kleinunternehmergrenze, so wird er steuerpflichtig. Verkauft er nun 
in 2012 die in 2011 erworbene Ware, so unterliegt der Verkauf der Umsatzsteuer. Im Gegenzug 
kann die Vorsteuer aus dem Erwerb der Ware berichtigt, d. h. nachträglich geltend gemacht 
werden. 

Neue Verwaltungsanweisung 
Das Bayerische Landesamt für Steuern stellt in einer Verfügung die Verwaltungsauffassung zur 
Korrektur der Vorsteuer bei Umlaufvermögen dar. 

Konsequenzen 
Die Verfügung ist insbesondere in folgenden Fallkonstellationen zu beachten: - Wechsel vom 
Kleinunternehmer zur Regelbesteuerung und umgekehrt. - Wechsel von der Durchschnittssatz-
besteuerung für Land- und Forstwirte zu Regelbesteuerung und umgekehrt. - Erwerb eines 
Grundstückes mit Vorsteuerabzug zwecks steuerpflichtiger Weiterveräußerung und spätere 
tatsächliche steuerfreie Veräußerung. Besonders zu beachten sind folgende Sachverhalte: Eine 
Korrektur zugunsten der Unternehmer setzt voraus, dass bei Erwerb des Umlaufvermögens 
ordnungsgemäße Rechnungen vorgelegen haben. Die Unternehmer sollten daher bei Erwerb 
des Umlaufvermögens nur einwandfreie Rechnungen akzeptieren. Auch wenn sie zu diesem 
Zeitpunkt noch keine Vorsteuer ziehen können, so erhalten sie sich diese Möglichkeit für den 
Fall, dass sich die Verhältnisse, wie dargestellt, ändern. Da eine Korrektur nur erfolgt, wenn die 
auf den Erwerb des jeweiligen Wirtschaftsgutes entfallende Vorsteuer 1.000 EUR übersteigt, 
kann es gerade für Landwirte zudem wichtig sein, zu klären, was als Wirtschaftsgut bzw. 
Berichtigungsobjekt im Sinne des § 15a UStG zu verstehen ist. Kauft ein Landwirt z. B. eine 
Partie von 100 Schweinen auf die insgesamt 1.200 EUR Vorsteuer entfallen, so setzt eine 
spätere Berichtigung voraus, dass diese Partie als Berichtigungsobjekt angesehen wird, da die 
Vorsteuer, die auf ein einzelnes Schwein entfällt, nicht 1.000 EUR übersteigt. Die Verfügung 
stellt hierzu die Auffassung der Finanzverwaltung dar, die von der Rechtsprechung jedoch nicht 
in vollem Umfang geteilt wird. 

9. Haftung des Landwirts für Schäden durch ausbrechende Jungrinder 
Kernfrage 
Halter von Nutztieren, also Haustieren, die aus beruflichen Gründen oder zu Erwerbszwecken 
gehalten werden, sind bei durch die Tiere verursachten Schäden haftungsprivilegiert. Für andere 
Tiere als Nutztiere sieht das Gesetz in allen Fällen eine Haftung des Tierhalters vor. Bei 
Nutztieren haftet der Tierhalter nicht, wenn er seiner Aufsichtspflicht über das Tier 
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nachgekommen ist oder der Schaden auch bei ausreichender Aufsicht entstanden wäre. Das 
Oberlandesgericht (OLG) Schleswig hatte nunmehr darüber zu entscheiden, ob dieses 
Haftungsprivileg noch zeitgemäß ist. 

Sachverhalt 
Der beklagte Landwirt betreibt Rindviehhaltung. Im Spätherbst hatte er seine weiblichen, 
erstmals trächtigen Jungrinder auf eine umzäunte Koppel hinter seinem Haus gebracht, um sie 
dort bis zur endgültigen Überwinterung im Stall zu halten. Ein Jungrind brach dabei in einer 
Panikreaktion aus und kollidierte mit 2 Autos, deren Halter Schadensersatz gegen den Landwirt 
geltend machten. Gegen die Schadensersatzansprüche machte der Landwirt sein 
Haftungsprivileg als Nutztierhalter geltend. Nachdem der Bundesgerichtshof (BGH) in einem 
ersten Verfahren das Haftungsprivileg des Nutztierhalters als rechtmäßig angesehen hatte, hatte 
das OLG nunmehr darüber zu befinden, ob der Landwirt seiner Aufsichtspflicht ausreichend 
nachgekommen war. 

Entscheidung 
Auf der Grundlage eines Gutachtens, das den Ausbruch des Jungtiers als Panikreaktion 
erwiesen hatte, wies das Gericht die Klage ab. Der Landwirt haftet nicht, auch wenn der Zaun 
sich an der Ausbruchsstelle möglicherweise nicht in einem ordnungsgemäßen Zustand 
befunden haben sollte, weil selbst ein ordentlicher Zaun der Panikreaktion nicht standgehalten 
hätte. Auch das Halten der Tiere nahe am Haus stelle keine Pflichtverletzung, sondern übliche 
Praxis zur Gewöhnung der Tiere an den Hofbereich dar. 

Konsequenz 
Bei durch Nutztiere verursachten Schäden gilt das Haftungsprivileg zugunsten des 
Nutztierhalters. Er haftet (weiterhin) nur dann, wenn ihm eine Sorgfaltspflichtverletzung 
nachgewiesen werden kann. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
wbs Wilhelm Braune GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
 
 
Geschäftsleitung 


